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Einleitende Erklärung 
Die Resolution 1325 wurde am 31. Oktober 2000 vom Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen einstimmig verabschiedet. Es ist die erste VN-Resolution, welche die we-
sentliche und aktive Rolle von Frauen in allen Phasen von Friedensbemühungen, von 
Friedensverhandlungen bis zum Wiederaufbau zerstörter Gesellschaften, betont und 
die besonderen Auswirkungen von Konflikten auf Frauen hervorhebt. 
 
Sicherheitsratsresolution 1325 (2000) trägt dem System der Vereinten Nationen und 
den VN-Mitgliedsstaaten auf, Frauenanliegen in allen Aspekten ihrer Arbeiten im 
Sicherheits- und Friedensbereich fest zu verankern. Auch die verstärkte Einbindung 
von Frauen in politischen Entscheidungspositionen sowie in zivile und militärische 
Friedensoperationen sind Ziele der Resolution. 
 
Die österreichische Bundesregierung bekennt sich zu den Zielen der SR-Resolution 
1325 (2000), und hat daher deren Bestimmungen im Regierungsprogramm als 
Schwerpunkt in der internationalen Friedensarbeit verankert. 
 
Der VN-Generalsekretär forderte bereits 2004 alle VN-Mitgliedsstaaten dazu auf, zur 
Umsetzung der Resolution eigene nationale Aktionspläne zu erarbeiten, was zuletzt 
in einer Erklärung des Vorsitzenden des Sicherheitsrats vom 7. März 2007 bekräftigt 
wurde. Der österreichische Aktionsplan zeigt das Engagement der Österreichischen 
Bundesregierung zur Umsetzung von SR-Resolution 1325 (2000) in den humanitä-
ren, diplomatischen, friedenserhaltenden und entwicklungspolitischen Aktivitäten 
Österreichs und stärkt die ressortübergreifende Zusammenarbeit zu diesem Thema. 
 
Die wichtigsten Ziele des österreichischen Aktionsplans zur Umsetzung von SR-
Resolution 1325 (2000) sind wie folgt: 
 
� Stärkung der Partizipation von betroffenen Frauen in friedensfördernden und 

konfliktbeilegenden Maßnahmen, insbesondere durch Förderung lokaler Frie-
densinitiativen von Frauen; 

� Prävention von gender-spezifischer Gewalt und Schutz der Bedürfnisse und 
Rechte von Frauen und Mädchen im Rahmen von Friedensmissionen, bei hu-
manitären Einsätzen, sowie in Lagern für Flüchtlinge und Binnenvertriebene 
(IDPs);  

� Erhöhung des Frauenanteils bei den österreichischen Entsendungen zu interna-
tionalen Friedensoperationen sowie in Entscheidungspositionen bei 
internationalen und europäischen Organisationen. 

 
Die zu diesem Zweck zu treffenden Maßnahmen beinhalten: 
 
� politisches Engagement Österreichs auf internationaler und regionaler Ebene; 
� konkrete Aktivitäten zur Unterstützung von Frauen und Mädchen in Postkonflikt-

regionen;  
� Einsatz einer spezifischen Personalpolitik, deren Ziele die Erhöhung des Anteils 

von Frauen an entsandtem Personal sowie die konsequente Verfolgung einer 
„Null-Toleranz-Politik“ betreffend sexuellen Missbrauch und Prostitution sind. 

 
Zur Umsetzung des nunmehr vorliegenden Aktionsplans zu SR-Resolution 1325 
(2000) wird unter Federführung des Bundesministeriums für europäische und interna-
tionale Angelegenheiten (BMeiA) eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der VertreterIn-
nen aller beteiligten Ressorts sowie der Austrian Development Agency (ADA), dem 
Unternehmen der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA), vertreten 
sind. Die Arbeitsgruppe überprüft die Umsetzung und Weiterentwicklung des Aktions-
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plans im Wege eines jährlichen Berichts, der vom Ministerrat zur Kenntnis genommen 
und an den Nationalrat übermittelt wird. Die Erstellung des Jahresberichts erfolgt 
nach Konsultationen mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft mit einschlägiger Erfah-
rung (Nichtregierungsorganisationen, Forschungsinstitutionen etc.) insbesondere bei 
einer mindestens einmal jährlich stattfindenden gemeinsamen Sitzung. Die Vertrete-
rInnen der Zivilgesellschaft werden darüber hinaus bei einschlägigen Anlassfällen für 
ad hoc Beratungen konsultiert. 
 
Der Aktionsplan wurde gemeinsam von BMeiA, BMGFJ, BMI, BMJ, BKA (Sektion II), 
BMLV und der ADA nach Konsultationen mit der Zivilgesellschaft erarbeitet. Im Zuge 
des Arbeitsprozesses wurde eine Übersicht über bestehende Aktivitäten erstellt, die 
angestrebten Ziele und durchzuführenden Aktivitäten definiert, sowie Indikatoren und 
ein Zeithorizont für deren Überprüfung formuliert. 
Der Aktionsplan soll öffentlich zugänglich gemacht werden. 
 
Verwiesen wird auch auf die nationalen Aktionspläne zu Kinderrechten und zur Be-
kämpfung des Menschenhandels, mit denen es inhaltliche Überschneidungen betref-
fend die Situation von Mädchen und Frauen in (Post-) Konfliktregionen gibt. 
 
Die Österreichische Bundesregierung bekennt sich zu den Zielen des vorliegenden 
Aktionsplans und wird die darin vorgesehenen Maßnahmen mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln in ihrer Arbeit in Österreich, bei Entsendungen, in ihren bilateralen 
Kontakten sowie in europäischen und internationalen Foren unterstützen und fördern. 
Die Umsetzung des Aktionsplans in den einzelnen Ressorts wird prioritär behandelt. 
Eine entsprechende Bedeckung der Umsetzung der aus dem Aktionsplan resultie-
renden Aktionen soll in den Ressortbudgets sichergestellt werden. 
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1. Aktivitäten in Österreich 

1.1 Koordination, Monitoring und Berichtslegung 
Eine interministerielle Arbeitsgruppe ist dafür zuständig, die Umsetzung und ständi-
ge Weiterentwicklung des Aktionsplans zu betreiben und zu beobachten, sowie 
einmal jährlich über den Stand der Umsetzung zu berichten. Vor Erstellung des 
Jahresberichts werden VertreterInnen der Zivilgesellschaft zu einem Erfahrungsaus-
tausch betreffend die Umsetzung des Aktionsplans eingeladen. 
 
Aktion Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren  Frist 

Einrichtung der Arbeits-
gruppe für Umsetzung 
und Monitoring des 
Aktionsplans durch An-
nahme des Aktionsplans 
per Ministerratsbe-
schluss; 
jährliche Berichtsle-
gung der Arbeitsgrup-
pe an den Ministerrat; 
der Bericht wird in ge-
eigneter Form an das 
Parlament weitergelei-
tet.  

Arbeits-
gruppe 
besteht 
aus ADA, 
BMeiA, 
BMGFJ, 
BMI, BMJ, 
BKA 
(Sekt. II) 
BMLV. 
Koordina-
tion: 
BMeiA  

Das BMeiA koordiniert 
seit Sommer 2006 die 
Erarbeitung des Aktions-
plans 
 

Jährliche Berichte, die 
Auskunft über die Fort-
schritte in den einzelnen 
Bereichen des Aktions-
plans geben, werden an 
den Ministerrat gelegt. 
Konsultationen mit der 
Zivilgesellschaft finden 
vor Berichtslegung statt.  

1. Bericht 
Ende 
Okt. 2008

1.2 Rekrutierungen für internationale Friedensoperationen 
Die beteiligten Ressorts engagieren sich auf personalpolitischer Ebene gezielt für 
die Schaffung von Grundvoraussetzungen und positiven Anreizen zur Erhöhung des 
Frauenanteils bei österreichischen Beteiligungen an Friedenseinsätzen, sodass 
dieser mindestens dem Frauenanteil im Fachpersonal von Polizei/Bundesheer/ 
Gerichtsbarkeit/Justizverwaltung/Justizwache entspricht. 
 
Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren Frist 

Strategien zur Erhöhung 
des Anteils von Frauen 
an der Gesamtzahl der 
österreichischen Teil-
nehmerInnen an interna-
tionalen Friedensopera-
tionen. 

BMI, 
BMLV, 
BMeiA, 
BMJ,  
BKA (Sek-
tion II) 

BMI: Mit Stand 1.7.07 
sind 30 Personen, davon 
4 Polizistinnen zu frie-
denserhaltenden Einsät-
zen entsandt 
BMJ: Mit Stand 1.7.07 
sind drei Justizbedienste-
te zu friedenserhaltenden 
Einsätzen entsandt, da-
von eine Richterin, ein 
Staatsanwalt und ein 
Justizwachebeamter. 
 

Der Anteil von Frauen bei 
Auslandseinsätzen von 
Polizei, Bundesheer, Ge-
richtsbarkeit, Justizverwal-
tung, Justizwache hat sich 
erhöht. 
 

Überprü-
fung im 
Jahres-
bericht im 
Oktober 
2008  
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Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren Frist 

  BMLV: 1107 Personen im 
Auslandseinsatz, davon 20 
Frauen; Auslandseinsatz ist 
ein Erfordernis für Berufs-
soldatInnen (Stand 30.6.07) 
BMeiA: mit Stand 1.7.07 
keine Beteiligung 
BKA (Sekt. II): mit Stand 
1.7.07 keine Beteiligung 
BMF: Zollbeamtin in Rafah, 
Gaza Streifen (Ende 2005 – 
Ende Juni 2006, März bis 
Ende Juni 2007) 

  

1.3 Training/Code of Conduct 
Das österreichische Personal bei Friedensoperationen und humanitären Einsätzen 
trägt die Verantwortung, die Ziele der Partizipation von Frauen und des Schutzes 
von Frauen und Mädchen im Einsatzgebiet zu respektieren und aktiv umsetzen. Die 
Erarbeitung und konsequente Vermittlung praxisnaher und aktueller Ausbildungs- 
und Trainingsmethoden, sowie regelmäßige bewusstseinsbildende Maßnahmen für 
alle Mitarbeiter, sind dafür wesentlich. 
 
Um internationale Verhaltensstandards und nationale Erfahrungen in übersichtlicher 
und verständlicher Form zu vermitteln, wird eine Zusammenstellung bestehender 
internationaler, europäischer und eventuell bestehender nationaler Verhaltensstan-
dards erstellt. Die bereits existierenden bzw. zu erstellenden ressortspezifischen 
Trainingsmodule werden untereinander abgestimmt und vermitteln die in der Zu-
sammenstellung enthaltenen Verhaltensstandards. Sowohl die Trainingsmodule als 
auch die Zusammenstellung werden regelmäßig, insbesondere im Hinblick auf rele-
vante internationale Standards, aktualisiert. 
 
Alle MitarbeiterInnen der beteiligten Ressorts und der ADA, besonders auch jene in 
höheren Entscheidungsebenen, sollen mit den Inhalten der Verhaltensstandards 
bzw. der Trainingsmodule vertraut sein, und diese in ihrer Arbeit regelmäßig und 
konsequent anwenden. 
 
Ausbildung, Training und bewusstseinsbildende Maßnahmen sollten insbesondere 
folgende Aspekte vermitteln: 
 
� Umsetzung von SR-Resolution 1325 (2000) als ein grundsätzliches Anliegen 

Österreichs bei Friedensoperationen;  
� Vorteile der Partizipation von Frauen im Einsatzland für die Effizienz des Einsat-

zes und für den Zugang zur Zivilbevölkerung; 
� Bedeutung des Schutzes von Frauen und Mädchen in Einsatzgebieten für eine 

nachhaltige Friedensschaffung, insbes. auch die besondere Situation von Frau-
en und Mädchen mit Behinderung; 

� Auswirkungen der Verbreitung von Prostitution in Konfliktgebieten (Frauenhan-
del, Organisierte Kriminalität, sexueller Missbrauch, Schutz von Minderjährigen); 

� drohende disziplinarrechtliche und gegebenenfalls strafrechtliche Konsequen-
zen bei Zuwiderhandeln. 
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Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren  Frist 

Vermittlung der Ziele von 
SR-Res. 1325 (2000) 
und des Aktionsplans bei 
Ausbildung und Trai-
ning unter Berücksichti-
gung der Trainingsstan-
dards von VN und EU. 
Laufende Bewusst-
seinsbildung über SR-
Res.1325 (2000) bei 
allen Angehörigen der 
Ressorts, insbes. auch in 
höheren und mittleren 
Entscheidungsebenen. 
Gewaltprävention: Zu-
sammenstellung und 
Vermittlung internatio-
naler, europäischer 
und ev. nationaler Ver-
haltensstandards, ins-
bes. zu Null-Toleranz 
betr. Prostitution und 
sexuellem Missbrauch 
von Frauen und Mäd-
chen. 
Erstellung von Checklis-
ten und Unterstüt-
zungsmaterial für die 
Umsetzung der Ziele von 
SR-Res. 1325 (2000). 

 

BMI, 
BMLV, 
BMeiA, 
BMJ, 
ADA 

BMLV: Stellung von 
Frauen im spez. 
Einsatzraum sowie 
Gefahren von Prostitu-
tion und Organisierter 
Kriminalität sind Teil 
des „cultural aware-
ness“-Trainings; Men-
schenrechte werden 
unterrichtet. Trainings-
material von UN-DPKO 
wird verwendet. 
BMI: Teil des allgemei-
nen 14-tägigen Trai-
nings; Teil der Unter-
richtsmodule Gender 
Issues, Menschenrech-
te, Code of Conduct 
und interkulturelle As-
pekte. 
BMJ: Eingesetztes 
Personal nimmt an 
Ausbildungen und Trai-
nings anderer Ressorts 
oder Institutionen teil. 

Bewusstseinsbildung 
über SR-Res. 1325 
(2000) ist Teil der Aus- 
und Weiterbildung. 
Zusammenstellung 
bestehender internationa-
ler und europäischer 
sowie eventuell beste-
hender nationaler Verhal-
tensstandards, welche 
als Grundlage für österr. 
Entsendungen ins Aus-
land herangezogen wer-
den kann. 
Die Zusammenstellung 
von Verhaltensstandards 
und die Trainingsmodule 
werden an neue Erkennt-
nisse und Entwicklungen 
angepasst. 
Die Trainingsinhalte für 
militärische und, soweit 
möglich, für zivile Einsät-
ze werden regelmäßig 
aufeinander abgestimmt. 
Routinemäßige Debrie-
fings mit Personen nach 
Auslandseinsätzen zur 
Umsetzung von SR-Res. 
1325 (2000) finden statt. 
Bei vermuteten Fällen 
von Zuwiderhandeln 
gegen die Verhaltens-
standards wird rasch und 
effizient reagiert, diszipli-
narrechtliche und gege-
benenfalls strafrechtliche 
Schritte werden eingelei-
tet. 

Herbst 2008. 
Laufende 
Überprüfung 
und Anpas-
sung des 
Trainings an 
internationale 
Standards bei 
VN/EU/OSZE 
über internati-
onale Trai-
ningsstan-
dards. 
Entwicklung 
und Vermitt-
lung von be-
wusstseinsbil-
denden Maß-
nahmen auf 
höheren Ebe-
nen bis Herbst 
2008. 
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2. Österreichische Lobbying-Aktivitäten in  
internationalen und supranationalen Organi-
sationen sowie in bilateralen Kontakten 

Österreich engagiert sich in allen bilateralen und multilateralen Kontakten für die 
verstärkte Einbindung von Frauen in allen Phasen von Friedensprozessen, für die 
Berücksichtigung einer Gender-Perspektive in allen friedensschaffenden Aktivitäten 
internationaler und regionaler Organisationen, sowie für die vermehrte Rekrutierung 
von Frauen in Entscheidungspositionen in diesen Organisationen und als internatio-
nale Vermittlerinnen. 

2.1 Vereinte Nationen 

Österreich fordert eine verstärkte Rekrutierung von Frauen in Entscheidungspositio-
nen in den Vereinten Nationen, insbesondere für Positionen als Sonderrepräsentan-
ten und Sondergesandte des VN-Generalsekretärs sowohl in quantitativer (Anzahl 
von Frauen) als auch in qualitativer (Art der Tätigkeit, Einsatzgebiet, d.h. auch für 
Konflikt- und Postkonfliktsituationen) Hinsicht. Es wird angestrebt, dass alle VN-
Gremien, Einheiten und Organisationen die Anliegen von SR-Res. 1325 (2000) in 
ihrer Arbeit routinemäßig berücksichtigen. 
 
Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren  Frist 

Lobbying in allen rele-
vanten VN-Gremien und 
VN-Organisationen für 
die Umsetzung von SR 
Res. 1325 (2000) in 
Routinearbeit. In Gre-
mien, in denen Öster-
reich nicht Mitglied ist, 
erfolgt das Lobbying 
über die EU bzw. die 
„group of friends of SC-
Res.1325 (2000)“. 
Lobbying für vermehrte 
Rekrutierung von Frau-
en in VN-Entschei-
dungspositionen, als 
Sonderrepräsentanten 
(SRSGs) und Sonderge-
sandte des VN-Gene-
ralsekretärs (VN-GS), 
inkl. in der VN-Kommis-
sion zur Friedenskonso-
lidierung (PBC). 

BMeiA  
 

BMin Plassnik sprach das 
Thema bei Antrittsbesuch 
VN-GS Ban Ki Moon im 
Feb. 07 an; 
Als Teil der „group of 
friends of 1325“ unterstütz-
te Österreich das Thema 
bei der 51. CSW im 
Feb/März 07; 
BMin Plassnik sprach das 
Thema bei Indien/ Pakis-
tan Besuch im März 07 an;

Auf Vorschlag von BMin 
Plassnik wurden beim 
Treffen des Women’s Em-
powerment Network am 
31. Mai 07 entsprechende 
Empfehlungen an Staaten, 
PBC und VN-GS beschlos-
sen und an VN-GS Ban Ki-
Moon sowie stv. VN-GS 
Asha-Rose Migiro weiter-
geleitet (u. a. betr. weibli-
che Sondergesandte für 
Krisengebiete). 

Werben Österreichs für 
folgende Maßnahmen: 
Vermehrte Rekrutierung 
von Frauen als SRSGs 
und Sondergesandte des 
VN-GS; 
Eingehen von Arbeits-
plänen und Resolutio-
nen auf Frauenanliegen; 
Erhöhung der Anzahl der 
Treffen von Missionen 
des VN-Sicherheitsrats 
sowie des PBC-Vorsitz-
landes mit Frauengrup-
pen aus betroffenen Län-
dern; 

Einbeziehung von Frauen 
und Frauenanliegen in 
die strategischen Län-
derprogramme der 
PBC. 

laufend 
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Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren  Frist 

UNHCR (und IOM): 
Lobbying zur Berücksich-
tigung von SR-Res. 1325 
(2000) in UNHCR (IOM)-
Aktivitäten 
 

BMeiA  
 

 Österreich verweist bei 
der Unterstützung von 
UNHCR (IOM) routine-
mäßig (z. B. bei Verwal-
tungsratssitzungen oder 
direkten Kontakten) auf 
die Einhaltung von SR-
Res. 1325 (2000). 

laufend 

 

2.2 Europäische Union 
Die von Österreich entwickelte Checkliste zur Umsetzung geschlechtsspezifischer 
Gesichtspunkte wurde am 22. 9. 2006 vom Politischen und Sicherheitspolitischen 
Komitee (PSK) angenommen. Der Außenministerrat verabschiedete im November 
2006 Schlussfolgerung, die den Willen der EU-Mitgliedsstaaten ausdrücken, die 
Bestimmungen der SR-Resolution 1325 (2000) in der Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik umfassend umzusetzen (ESVP-Missionen, Wahlbeobach-
tungsmissionen, Stabilitätsinstrument, DDR und SSR Programme etc.). 
 
Österreich wird sich in den EU-Gremien für die umfassende Anwendung und Wei-
terentwicklung der Checkliste, sowie anderer relevanter EU-Standards, in allen Pha-
sen von ESVP-Missionen einsetzen. Darüber hinaus wird eine verstärkte Berück-
sichtigung der in SR-Res. 1325 (2000) angeführten Ziele und Maßnahmen bei EU-
Wahlbeobachtungen, im Rahmen des Stabilitätsinstruments, und im EU-Konzept zu 
Disarmament, Demobilisation und Reintegration (DDR) angestrebt. 
 
Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren  Frist 

Lobbying in EU-
Gremien (PSK, CivCom 
und PMG) zwecks Um-
setzung von SR-Res. 
1325 (2000), insbeson-
dere betr. Anwendung 
und Weiterentwicklung 
der Checkliste, der 
Ratsschlussfolgerungen 
vom Nov. 2006 und der 
Generic Standards of 
Behavior bei ESVP-
Missionen, inkl. Wahl-
beobachtungen. 
EU-VN Zusammenar-
beit im Krisenmanage-
ment: Österreich setzt 
sich für Einbeziehung 
der Bestimmungen von 
SR Res. 1325 (2000) 
ein (bisher nicht berück-
sichtigt). 

BMeiA  Österreich erreichte im 
Jänner und Mai 2007 
die Verankerung von 
Menschenrechten und 
Frauenrechten in Man-
daten von EU-Sonder-
berichterstattern. 
Österreich erreichte bei 
Verhandlungen zum 
Auswahlverfahren von 
EUSRs im Juni 2007 
die Festschreibung der 
Notwendigkeit eines 
Gender-Gleichgewichts 
bei EUSRs sowie einer 
verstärkten Nominie-
rung von Frauen. 
 

Werben Österreichs für fol-
gende Maßnahmen: 
Berücksichtigung von Gender-
Aspekten bei Vorausmissio-
nen und bei Ausarbeitung von 
Operationskonzepten und 
Operationsplänen für ESVP-
Missionen; 
Berücksichtigung gender-
relevanter Aspekte in laufen-
den und in Abschlussbe-
richten von ESVP-Missionen 
(Vorbereitungsarbeiten für 
EUPOL Afghanistan, Beginn: 
Mitte Juni 07, und ESVP-
Mission im Kosovo, geplanter 
Beginn: Herbst 07); 
Erhebung von SR-Res. 1325 
(2000)-relevanten Statistiken; 
Berücksichtigung gender-
relevanter Aspekte in ESVP-
Ausbildungsprogrammen; 

laufend 
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Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren  Frist 

   Erhöhung des Anteils von 
Frauen/Österreicherinnen in 
ESVP-Missionen; 
Nominierung von Gender-
Beauftragten/BeraterInnen in 
ESVP-Missionen; 
Einhaltung klarer Prozeduren 
(Berichterstattung und Bestra-
fung) bei Missachtung von 
Gender-Verhaltensregeln 
(z. B. bei sexueller Belästi-
gung); 
Eigene Budgetlinien für Gen-
derprojekte in ESVP-
Missionen; 
Anpassen der Verhaltens-
standards für Wahlbeobach-
terInnen im Hinblick auf SR-
Res. 1325 (2000); 
Einsatz von Gender Expertise 
in den Core Teams der Wahl-
beobachtungsmissionen. 

 

Lobbying im Zusam-
menhang mit der Um-
setzung des EG-
Stabilitätsinstruments 
 

BMeiA 
 

Das Stabilitätsinstru-
ment wurde durch eine 
gemeinsame Verord-
nung von EP und Rat 
vom 15.11.06 geschaf-
fen, ist die Basis für die 
Erstellung einschlägiger 
Projekte und verfügt 
über Budgetansätze zur 
Krisenvorbeugung und -
milderung. Bei seiner 
Erarbeitung setzte die 
österr. Präsidentschaft 
Initiativen zur Förde-
rung der Rolle von 
Frauen in Krisen- und 
Konfliktsituationen bzw. 
der Berücksichtigung 
deren spezifischer Situ-
ation.  

Engagement Österreichs in 
den zuständigen Ratsgremien 
für eine Berücksichtigung 
der SR-Res. 1325 (2000)-
bezogenen Aspekte und da-
für, dass ausreichend Mittel 
für Maßnahmen in diesem 
Bereich eingesetzt werden; 
Einsatz Österreichs für eine 
entsprechende Berichterstat-
tung über finanzierte Maß-
nahmen. 

laufend 
Zwi-
schen-
bericht 
zur Um-
setzung 
des Sta-
bilität-
sinstru-
ments 
soll 2009 
vorgelegt 
werden. 
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Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren  Frist 

Lobbying im Zusam-
menhang mit dem EU-
Konzept zu Disarma-
ment, Demobilisation 
und Reintegration 
(DDR) 

BMeiA  Das Konzept befindet 
sich derzeit in Ausarbei-
tung. 

Engagement Österreichs für 
die entsprechende Berück-
sichtigung von SR-Res. 
1325 (2000)-relevanten As-
pekten im in Ausarbeitung 
befindlichen DDR-Konzept 
sowie in weiterer Folge für 
deren Umsetzung. 
Engagement Österreichs für 
die Einbindung von Frau-
enorganisationen, insbes. 
ehemaligen Kombattantin-
nen, bei der Entwicklung des 
DDR-Konzepts.  

laufend 

2.3 OSZE 
Österreich wird die Umsetzung von SR-Res. 1325 (2000) in allen Dimensionen der OSZE 
routinemäßig unterstützen. Dabei wird unter anderem die gleichberechtigte Nominierung 
von Frauen in Führungspositionen und bei Entsendungen, sowohl in quantitativer (gleiche 
Anzahl von Frauen) als auch in qualitativer (in allen Entscheidungspositionen) Hinsicht 
angestrebt. 
 
Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren  Frist 

Lobbying im Rahmen 
der OSZE zur Umset-
zung von SR-Res. 1325 
(2000) durch OSZE-
Missionen 

BMeiA  (Freiwillige) Gender 
focal points in Missionen 
sind völlig überlastet und 
nicht für diese Aufgabe 
ausgebildet. 

Österreich unterstützt spe-
zifische OSZE-Projekte zur 
Umsetzung von SR-Res. 
1325 (2000), wie OSZE-
Workshops zur frauenspezi-
fischen Dimension von 
Wahlbeobachtungen. 
Österreich setzt sich für 
Erhöhung der Anzahl 
hauptamtlicher Gender 
Advisors in OSZE-
Missionen ein.  

Überprü-
fung En-
de 2007  

Vermehrte Nominie-
rung von Frauen in 
Führungspositionen aller 
OSZE-Dimensionen und 
vermehrte Entsendung 
von Frauen in Einsätze 
der OSZE 

BMeiA  Von 18 Missionschefs ist 
dzt. eine weiblich. 
Dzt. sind von Österreich 
17 Männer und 12 Frau-
en in OSZE-Missionen 
sekundiert. Bei Wahlbe-
obachtungen wird auf 
eine ausgewogene Ge-
schlechterbalance ge-
achtet. 

Erhöhung des Anteils von 
Frauen in Führungsposi-
tionen in allen OSZE-
Dimensionen. 
Erhöhung des Anteils von 
Österreicherinnen bei 
Einsätzen der OSZE, inkl. 
Wahlbeobachtungen. 

laufend 
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2.4 NATO/EAPC/PfP 

Aktion  Zustän-
digkeit 

Status quo  Indikatoren  Frist 

Unterstützung von 
Initiativen im Rahmen 
des EAPC zur Umset-
zung von SR-Res. 
1325 (2000) in NATO 
geführten Operatio-
nen.  

BMeiA, 
BMLV 
 

Österreich hat im Rahmen des 
EAPC eine Diskussion zu SR-
Res. 1325 (2000) und mögliche 
NATO bzw. Partneraktivitäten 
dazu angeregt. Eine erste Dis-
kussion findet im September 
2007 statt.  

Hebung des Bewusst-
seins über die Bedeu-
tung von SR-Res. 1325 
(2000) in der euro-
atlantischen Gemein-
schaft. 

laufend 

2.5 Bilaterale Kontakte 
Hochrangige VertreterInnen Österreichs werden bei ihren bilateralen Kontakten mit Staa-
ten in Konflikt- und Postkonfliktsituationen, sowie anderen Staaten die für den Friedens-
prozess relevant sind, die Notwendigkeit der Einbeziehung von Frauen in den Friedens-
prozess routinemäßig betonen. Sie werden darüber hinaus regelmäßig mit Vertreterinnen 
der Zivilgesellschaft aus bzw. in diesen Ländern zusammentreffen, um deren Beitrag zum 
Friedensprozess zu würdigen und zu fördern. 
 
Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren  Frist 

Lobbying für Partizi-
pation von Frauen in 
Friedensprozessen, 
insbes. bei Friedens-
verhandlungen, in 
Kontakten mit/aus 
relevanten Ländern.  

alle Res-
sorts, v.a. 
BMeiA  

BMeiA: 
EU-LAC Treffen 2006 in Wien: 
Treffen von BMin Plassnik und 
HStS Winkler mit Frauen aus 
LAC Staaten; 
2006: BMin Plassnik und StS 
Winkler treffen Frauengruppen 
im Kaukasus; 
Symposium zu SR-Res. 1325 
(2000) im April 2006 „Building 
Peace-Empowering Women“ 
(ADA) mit Beteiligung betroffe-
ner Frauen; 
Pakistan-Reise von BMin 
Plassnik, März 2007; Treffen 
mit pak. Frauenministerin sowie 
mit 
Menschenrechtsverteidigerin-
nen; Reise in den Nahen Osten von 
BMin Plassnik, Mai 2007: Zu-
sammentreffen mit Frauengrup-
pen; 
Nahost-Frauenkonferenz im Mai 
2007 in Wien auf Einladung von 
BMin Plassnik: Beteiligung von 
Frauen aus Zivilgesellschaft u. 
Politikerinnen betroffener Län-
der; 

Regelmäßiges Anspre-
chen des Themas bei 
bilateralen Kontakten mit 
relevanten Staaten 
(Postkonfliktstaaten 
selbst sowie für den Frie-
densprozess maßgebli-
che Staaten). 
Regelmäßige Treffen 
hochrangiger Ressort-
vertreterInnen mit Frau-
enrechtsorganisationen 
der Zivilgesellschaft 
in/aus relevanten Län-
dern. 

laufend 
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Aktion  Zustän-
digkeit 

Status quo  Indikatoren  Frist 

  Organisation und Teilnahme am 
Treffen des Women’s Empo-
werment Network im Mai 2007 
in Wien; 
Brief von BMin Plassnik an den 
neu ernannten Sondergesand-
ten des Nahost-Quartetts Tony 
Blair im Juli 2007: Forderung 
der Einbeziehung von Frauen 
und Frauenperspektiven. 
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3. Thematische Bereiche der internationalen 
Zusammenarbeit 

Österreich verfolgt die Umsetzung der Ziele von SR-Res. 1325 (2000) in allen Be-
reichen seiner internationalen Zusammenarbeit. Die Österreichische Entwicklungs-
zusammenarbeit (OEZA) setzt zu diesem Zweck konkrete Aktivitäten mit folgenden 
Schwerpunkten: Verbesserung der Sicherheitssituation von Frauen und Mädchen; 
Unterstützung der Arbeit von Frauen als Teil der Zivilgesellschaft; Verbesserung der 
Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Fluchtsituationen; Förderung der Rein-
tegration von Soldatinnen und von Frauen und Mädchen, die durch den bewaffneten 
Konflikt betroffen sind. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Frauen und Mäd-
chen mit Behinderungen gelegt. Die OEZA-Leitlinien „Friedenssicherung und Kon-
fliktprävention“, „Menschenrechte“ und „Geschlechtergleichstellung und Empower-
ment von Frauen“ dienen als Grundlagen für die Aktivitäten der OEZA, die von der 
ADA durchgeführt werden. 

3.1 Rechtsstaatlichkeit in Bezug auf Gewalt gegen  
Frauen und Mädchen 

Österreich engagiert sich für den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 
durch Unterstützung rechtsstaatlicher Strukturen. Dabei werden durch Gesetzesre-
formen und Training der involvierten öffentlichen Stellen (Gerichte, Polizei) ange-
messene Reaktionen des Rechtssystems auf Fälle gender-spezifischer Gewalt an-
gestrebt, sowie in weiterer Folge eine Anhebung des gesellschaftlichen Bewusst-
seins. 
 
Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren Frist 

Unterstützung bei Re-
formen im Bereich 
Rechtsstaatlichkeit 
betreffend Gewalt gegen 
Frauen  
 

ADA, 
BMeiA 
 

Projekte Äthiopien, 
Uganda: 
Unterstützung des Rechtssys-
tems zur Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen: Unterstüt-
zung bei der Reform und Identi-
fizierung von Frauen diskrimi-
nierenden Gesetzen (in allen 
Bereichen, insbes. Familien-
recht und Strafrecht); 
Training von RichterInnen, 
StaatsanwältInnen, PolizistIn-
nen 

Liste der Projekte 
 

Unterstützung von Maß-
nahmen zur Hebung des 
gesellschaftlichen Be-
wusstseins betreffend 
Gewalt gegen Frauen 

ADA Projekte in N-Uganda,  
SO-Europa, Äthiopien, Ruanda: 
Ausbildung von AnwältInnen, 
RechtsexpertInnen; 
Paralegal Aid clinics 

 

siehe 
Projektlis-
te 
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3.2 Entwaffnung, Demobilisierung, Reintegration 
Bestehende internationale Programme zur Entwaffnung, Demobilisierung und Rein-
tegration sind zwar geschlechtsneutral formuliert, in der Realität werden Frauen und 
Mädchen, die als Kämpferinnen oder Sexsklavinnen in den Konflikt involviert waren, 
von solchen Programmen meist nicht erfasst. Auch bei der Planung und Administra-
tion von Flüchtlingslagern werden die speziellen Bedürfnisse von Frauen und Mäd-
chen oft nicht berücksichtigt. Österreich unterstützt daher gezielt die gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Reintegration dieser Frauen und Mädchen. Dabei werden 
die Verbesserung ihrer Sicherheitslage sowie die Förderung ihrer Gleichberechti-
gung und Selbstbestimmtheit angestrebt. 
 
Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren Frist 

Unterstützung der sozia-
len, psychischen und 
wirtschaftlichen Rein-
tegration von Frauen 
sowie insbes. Mädchen, 
die vom Konflikt betrof-
fen sind 

ADA, 
BMeiA  

Projekte in Uganda, Burundi, 
Nepal: 
Traumaarbeit, Resozialisierung, 
Berufsausbildung, Schaffung 
von Einkommensmöglichkeiten 

Liste der Projekte 

Menschenrechtsschutz 
von Frauen und Mäd-
chen in Flüchtlingsla-
gern und IDP Camps 

ADA, 
BMeiA  

Projekte in Pakistan, N-Uganda:
Beteiligung von Frauen/ Mäd-
chen bei Planung und Administ-
ration von IDP/ Flüchtlings-
camps; 
Schutzmaßnahmen gegen 
häusliche Gewalt und sexuelle 
Gewalt; 
Aufklärung über Menschenrech-
te, insbes. Menschenrechte von 
Frauen, in den Lagern; 
Paralegal Aid and Advocacy 
Programmes. 

Liste der Projekte 
 

siehe 
Projektlis-
te 
 

Berücksichtigung von 
SR-Res. 1325 (2000) in 
der künftigen Rein-
tegrations-Strategie 
und umfassende Umset-
zung im Programm- und 
Projektbereich  

ADA, 
BMeiA  

ADA arbeitet derzeit an einer 
Strategie für Reintegration  

Fertige Strategie 
berücksichtigt SR-
Res. 1325 (2000) 
umfassend; 
Bekanntmachung 
bei Projektpartnerin-
nen und implemen-
tierenden EZA-
Agenturen. 

Sommer 
2008 
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3.3 Arbeit mit Zivilgesellschaft zur Konfliktprävention 
und Friedenssicherung 

Österreich unterstützt die Rolle von Frauen in Friedensprozessen durch Aktivitäten 
zur Förderung des politischen Engagements von Frauen und der gesellschaftlichen 
Sensibilisierung für die Ziele von SR-Res. 1325 (2000). Auch die regelmäßigen Tref-
fen hochrangiger VertreterInnen Österreichs mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaft 
in/aus Konfliktsituationen dienen dem Zweck, deren Beitrag zum Friedensprozess 
zu würdigen und zu fördern (siehe Punkt 2.5). 
 
Aktion  Zustän-

digkeit 
Status quo  Indikatoren Frist 

Unterstützung der Parti-
zipation von Frauen in 
Friedensverhandlungen 
und -prozessen durch 
Förderung des Dialogs 
zwischen staatlichen 
und nicht-staatlichen 
Institutionen und Orga-
nisationen 

ADA, 
BMeiA  

Unterstützung der UNIFEM-Projekte 
zu SR-Res. 1325 (2000) in SO-
Europa und im Nahen Osten (Inter-
national Women’s Commission for a 
Just and Sustainable Peace between 
Israel and Palestine)  

Trainingsmaßnahmen 
zur Sensibilisierung 
der Zivilgesellschaft für 
die Ziele und Zwecke 
von SR-Res. 1325 
(2000), etwa durch Se-
minare und Workshops 

ADA 
 
 

Weltweites Projekt zur Stärkung der 
Rolle der Frauen als Teil der Zivilge-
sellschaft in Konflikt- und Postkon-
fliktsituationen (GPPAC, s. Projektlis-
te)  

Unterstützung von loka-
len Friedensinitiativen 
von Frauen  

ADA 
 

Projekte in N-Uganda, SO-Europa, 
Westafrika: 
Förderung von Friedensallianzen 
durch Vernetzung 

Unterstützung der politi-
schen Partizipation von 
Frauen und Stärkung 
des demokratischen 
Prozesses durch Unter-
stützung der aktiven und 
passiven Wahlbeteili-
gung von Frauen  

ADA, 
BMeiA  

Projekt in Uganda und Projekt in 
Kenia: 
Berücksichtigung von Frauenanlie-
gen bei Planung von Wahlen: Finan-
zierung von Kampagnen zu weibli-
cher autonomer Wahlbeteiligung 
Training politisch interessierter Frau-
en zu Land- und Familienrechten, 
zur politischen Bildung und zur 
Wahlbeobachtung 

Liste der 
Projekte 
 

siehe 
Projektlis-
te 
 

Regelmäßiges Zusam-
mentreffen hochrangi-
ger RessortvertreterIn-
nen mit Vertreterinnen 
der Zivilgesellschaft 
in/aus Konflikt- und 
Post-Konfliktländern  

siehe oben Punkt 2.5  
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Annex 
 
 
 
1. Übersicht der OEZA-Projekte zur Umsetzung von SR-Resolution 1325 (2000) 
 
 
2. Liste der verwendeten Abkürzungen und Begriffe 
 
 
3. VN-Sicherheitsratsratsresolution 1325 (2000) vom 31. Oktober 2000 
 
 
 



 ANNEX 

Österreichischer Aktionsplan | 17 

Projektträger: 
IICP Wien 
01.03.2007–28.02.2009
Betrag: 
Gesamt: € 125.000 
Frauenseminar 2008: 
€ 5000 

Projektträger: 
Kofinanzierung mit 
CARE Österreich 
01.01.2007–31.12.2009
Betrag: € 2.398.100 

Annex 1 
Übersicht der OEZA-Projekte zur Umsetzung von 
SR-Resolution 1325 (2000) 

Laufende Projekte 

2133-04/2007: Conflict Management Seminar, Sri Lanka 
Im Rahmen der seit 2002 jährlich stattfindenden Seminare zur Unterstützung der 
Friedensbemühungen in Sri Lanka, an denen Vertreter von Regierung, Opposition 
und Zivilgesellschaft, sowie Singhalesen, Moslems und Tamilen teilnehmen, soll 
2008 auch ein spezieller Frauenworkshop  zum Thema Frauen und ihre Rolle im 
Friedensprozess (politische Beteiligung, zivilgesellschaftliches Engagement) durch-
geführt werden. Das Seminar bezieht sich auch auf die inhaltliche Gender-
Perspektive in Verhandlungen und wird durch das IICP durchgeführt. Der genaue 
Inhalt wird 2008 vorgelegt. 

1980-02/2007: Rahmenprogramm CARE Österreich 
Das Ziel des Rahmenprogramms ist es, einen konkreten Beitrag zur Umsetzung der 
UN Security Resolution 1325 zu leisten. Diese wurde im Jahr 2000 verabschiedet 
und fordert die Einbindung von Frauen in allen Phasen von Friedensprozessen. 
 
Im Rahmen von drei Einzelprojekten werden Frauen und deren Angehörige in 
Konfliktgebieten in Uganda, Burundi und in Nepal begleitet und insoweit gestärkt, 
dass sie ihre Kapazitäten und sozialen Kompetenzen für die Einforderung ihrer 
Rechte anwenden können. Die Zielgruppen sind Frauen, die Überlebende von 
Gewalthandlung sind (Nord-Uganda Bezirk Pader), die sozial ausgegrenzt sind und 
keinen Zugang zu Ressourcen haben (Nepal, Churia Region); die in Folge des 
Bürgerkriegs Hauptversorgerinnen von Familien sind, aber kein Mitspracherecht in 
der Gemeinschaft haben (Burundi). 
 
Die Einzelprojekte verbindend werden die Erfahrungen und 'best practise' 
dokumentiert, die bestehenden internationalen Gesetzesrahmen zum Schutz und 
der Förderung von Frauenrechten überprüft und entsprechende anwaltschaftliche 
Arbeit zur Umsetzung der UN Resolution 1325 geleistet. 
 
Zudem ist in Burundi noch die Abschlussphase des inhaltlich vorangegangenen 
'Women's Empoerment' Projekts inkludiert, sowie die letzte Projektphase (bis Ende 
2007) des Projekts 'Traumatized Children', das über Bildung die Chancen 
traumatisierteer Kinder erhöht. 

2328-00/2005: Partnership for Gender Equality and Women's 
Empowerment in Africa 
UNIFEM arbeitet mit der Gender-Abteilung der Afrikanischen Union (AU) zusam-
men, um gender mainstreaming in allen AU Programmen zu unterstützen. In dieser 
Partnerschaft benützt die AU ihr politisches Mandat, um Mitgliederstaaten zu mobili-
sieren, während UNIFEM seine Stärke in der Kooperation mit Frauenorganisationen 
einbringt. 
 
Ziele: Unterstützung der Verwirklichung des AU commitments für Frauenrechte und 
Geschlechtergleichheit auf regionaler, sub-regionaler und nationaler Ebene (Sou-
thern African Development Community -SADC, Intergovernmental Authority on De-
velopment in the Horn of Africa – IGAD, Common Market for Eastern and Southern 
Africa – COMESA, Economic Community Of West African States – ECOWAS) 
Zielgruppen: alle Mitgliedstaaten der AU, UNIFEM Partner, Frauen-NGOs. 
 

Projektträger: 
UNIFEM African Union 
01.05.2005–01.05.2007
Betrag: € 100.500 
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Projektträger: 
Mehrere Träger 
01.01.2005–31.07.2007
Betrag: Total: € 600.000

Projektträger: 
UNIFEM African Union 
2007/2008 
Betrag: Total: € 100.000

Projektträger: 
Caritas Gulu 
Mission Austria 
1.3.2005–31.07.2007 
Betrag: € 157.457 

Aktivitäten: 
1. Kapazitätsaufbau für Menschenrechtsprogramme, Gender Mainstreaming und 

Monitoring innerhalb der AU, 
2. Stärkung der Menschenrechte von Frauen in Konflikt- und Postkonfliktsituatio-

nen, 
3. Mobilisierung von Frauen und deren effektiver Partizipation durch den AU Wirt-

schafts- und Sozialen Rat und das Pan-afrikanischer Parlament. 
 
Komponenten: 
� Advocacy: Technische Mission um Menschenrechtsverletzungen und humanitä-

re Bedürfnisse von intern Vertriebenen (IDPs) in Darfur zu untersuchen, um die 
Partizipation von Frauen im Friedensprozess in den AU und UNIFEM Program-
men zu garantieren; Stärkung von Menschenrechte von Frauen durch Advocacy 
durch Ratifizierung des Protokolls für Frauen 

� Kapazitätsaufbau: Training von AU Friedenssoldaten über Gender, Menschen-
rechte und HIV/AIDS; Förderung von demokratischem governance durch Kapa-
zitätsaufbau für Partizipation von Frauen in den Wahlen in Burundi und der De-
mokrat. Republik Kongo 

 
Geografische Zuordnung: Sudan, Burundi, Demokrat. Republik Kongo. 

2270-00/2005: Sonderprogramm Norduganda 
Das Sonderprogramm Norduganda hat zum Ziel, den Menschen in der Region des 
LRA-Konflikts zu helfen, ihre Fähigkeit zur Entwicklung, Selbsthilfe und ihre 
Eigenständigkeit wiederzuerlangen und dadurch eine friedvolle Gesellschaft zu 
unterstützen. Besonderes Augenmerk soll auf Strategien zur Stärkung öffentlicher 
Institutionen auf lokaler Ebene und gelegt werden. Die Auswahl der Projekte erfolgt 
über einen 'Call for Proposals'. 
 
Die Projekte sollen vor allem auf ehemalige Kindersoldaten und Frauen der 
Rebellen, junge Mütter, Kinder, Jugendliche und Frauen allgemein und Familien der 
zurückkehrenden und wieder einzugliedernden Kinder und Jugendlichen abzielen. 
Durch Ausbildung von sozialen und beruflichen Fähigkeiten sollen Eigeninitiative, 
Selbstvertrauen und Unabhängigkeit gefördert werden. Zusätzlich soll der Aufbau 
von Fähigkeiten zur Konfliktvermeidung, Mediation und Konfliktlösung sowie die 
Verbreitung des Wissens über die Menschenrechte einen wichtigen Beitrag 
leisten.Auf Gleichberechtigung und gleiche Beteiligung von Männern und Frauen an 
den Projekten soll besonders Rücksicht genommen werden. 
Das Sonderprogramm enthält folgende Projekte: 2270-01/2005, 2270-02/2005, 
2270-03/2005, 2270-04/2005 (siehe unten). 

2270-01/2005: Rehabilitation and Reintegration of former LRA child soldiers in 
Northern Uganda 
Das vorliegende Projekt richtet sich an Jugendliche und Frauen. Ziel ist es, den 
ehemaligen Kindersoldaten neben einer psychologischen Betreuung eine berufliche 
Ausbildung zu ermöglichen und sie in weiterer Folge dazu zu befähigen, ihren 
Lebensunterhalt selbständig zu bestreiten. In einem Versuch mit 300 Jugendlichen 
wurde bereits erfolgreich getestet, ob das geplante Ausbildungsangebot mit der 
Nachfrage am Arbeitsmarkt tatsächlich übereinstimmt. 
 
Während des Aufenthalts der Kinder im Zentrum versuchen Mitarbeiter die Familien 
der Jugendlichen ausfindig zu machen und die Rückkehr in ihre Familien 
vorzubereiten. Zusätzlich beinhaltet das Projekt auch eine Komponente zur 
Fortbildung von Erwachsenen, wobei der Frauenanteil bei 60 % liegen wird. Geplant 
ist Unterricht in Lesen und Schreiben, Haushaltsführung und grundlegender Hygiene 
sowie Aufklärung über Menschen- und Frauenrechte. 



 ANNEX 

Österreichischer Aktionsplan | 19 

2477-00/2006: Unterstützung des Friedensprozesses in Norduganda (Beitrag 
zu Support the Cessation of Hostilities Agreement) 
Dieses Projekt unterstützt die Umsetzung des Abkommens zur Waffenruhe, das im 
Rahmen den ugandischen Friedensverhandlungen abgeschlossen wurde. Dieses 
unter der Vermittlung der südsudanesischen Regierung zustande gekommene 
Abkommen sieht unter anderem die Versammlung der Truppen der Lord’s 
Resistance Army in zwei Sammelgebieten im Südsudan und die Versorgung der 
versammelten Kombattanten mit Nahrung, Wasser und Medikamenten. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die Kombattanten die Waffenruhe einhalten, in den 
Sammelgebieten bleiben und sich solche Versorgung nicht unter der lokalen 
Bevölkerung erzwingen. Die Zahl der Zielgruppe wird insgesamt auf 10.000 
geschätzt, die genaue Zahl wird jedoch erst nach Versammlung festgestellt werden 
können. Unter ihnen befinden sich auch Frauen und Kinder, deren Versorgung im 
Falle einer getrennten Sammlung von UNICEF übernommen werden wird 
(Österreich leistet auch zu diesem Unternehmen einen finanziellen Beitrag). Bei 
Ausbleiben der Trennung wird das vorliegende Projekt Frauen und Kindern eine 
Unterstützung gewähren, die auf die besonderen Bedürfnisse dieser Gruppe 
Rücksicht nimmt. 
 
Caritas Uganda hat sich bereit erklärt, die Versorgung der Sammelgebiete zu 
leisten. Dänemark, Schweden und Österreich finanzieren das Projekt über einen 
von DANIDA eingerichteten Basket Fund. Verbindung zu Projekt 2461-00/2006. 

2461-00/2006: Humanitäre Hilfe für Frauen und Kinder zur Unterstützung des 
Friedensprozesses in Norduganda 
In den vergangenen 20 Jahren des Konflikts in Uganda war nicht nur die 
Bevölkerung Nordugandas dem Chaos und der Vertreibung ausgesetzt, sondern 
auch viele ländliche Bevölkerungsgruppen in den entferntesten Regionen des 
Südsudan. Im Südsudan leiden drei Staaten unter dem Terror der Lord’s Resistance 
Army (LRA, „Widerstandsarmee des Herrn“), der bereits Hunderte Todesopfer 
forderte. Frauen, Kinder und Männer sind entführt, Zehntausende vertrieben und 
ihrer Existenzgrundlage beraubt worden. Humanitären Organisationen wurde der 
Zugang zu diesen an schlimmster Not leidenden Bevölkerungsgruppen verwehrt, 
wodurch sich die Armut und Isolation der betroffenen Menschen weiter 
verschlimmert hat. 
 
Wie in dem von der Lord's Resistance Army und der ugandischen Regierung am  
26. August 2006 unterschriebenen Abkommen zur Waffenruhe („Cessation of 
Hostilities Document“) vereinbart, werden die Soldaten der LRA und die mit ihr 
lebende Bevölkerung für die Dauer der laufenden, in der regionalen Hauptstadt Juba 
stattfindenden Friedensgespräche in Lagern im Südsudan versammelt. 
 
Gemeinsam mit der südsudanesischen Regierung und in enger Abstimmung mit den 
Vereinten Nationen in Uganda bereitet sich das VN-System im Südsudan auf die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für bis zu 2.000 Frauen und Kinder aus dem Umfeld 
der LRA vor. Die Frauen und Kinder werden an zwei Orten im Südsudan 
zusammengeführt, wo sie zum ersten Mal, seit sie ihre Heimat verlassen haben, 
Zugang zu grundlegender Versorgung haben. Im Hinblick auf die Auswirkungen, die 
die Aktivitäten der LRA auf die Menschen im Südsudan haben, wird auch die lokale 
Bevölkerung von dieser Hilfe profitieren. 
 
Der österreichische Beitrag zielt auf die Bereitstellung humanitärer Hilfe für diese 
Frauen und Kinder ab und wird ein bedeutender Schritt in der Unterstützung des 
Friedensprozesses in Norduganda sein. Sollte der Friedensprozess scheitern, wird 
die Neuzuordnung der für die konkrete humanitäre Hilfe verwendeten finanziellen 
Mittel im Südsudan erneut zwischen der UNICEF und ADA ausverhandelt. 

Projektträger: 
DANIDA GGO Liaison 
Office 
01.10.2006–30.04.2007
Betrag: € 800.000 

Projektträger: 
United Nations 
Children's Fund 
01.10.2006–31.12.2007
Betrag: € 300.000 
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Projektträger: 
Ministry of Finance 
01.07.2007–30.06.2009
Betrag: € 3.500.000 
 

Projektträger: 
Prison Fellowship Ethio-
pia 
01.01.2006–31.12.2010
Betrag: € 250.000 

1831-00/2007: Beitrag zu Justice Law and Order Sector Strategic Investment 
Plan II (Budgethilfe) 
Österreich leistet gemeinsam mit anderen Gebern einen Beitrag zum Sector 
Investment Plan 2006/7–2010/11 (SIP II) im Justice Law and Order Sector, dessen 
Grundlage der Poverty Eradication Action Plan (PEAP 2004) und die Erfahrungen 
aus dem Sector Investment Plan I sind. Die Betonung des neuen Plans liegt auf 
Konsolidierung und Verstärkung des Impakts, insbesondere auf arme bzw. 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen. Inhaltliche Schwerpunkte sind neben 
Handels- und Wirtschaftsrecht und Strafrecht wie bisher nun auch Landrecht und 
Familienrecht. Zugang zu Recht, Prävention, Diversion und Rehabilitierung sollen 
Vorrang gegenüber einem Law and Order-Ansatz haben. Auf Grund der 
beschränkten Ressourcen wird ein besonderes Augenmerk auf innovative Ansätze 
und kostengünstige Lösungen gelegt, um zumindest eine grundlegende Versorgung 
der Bevölkerung im ganzen Land, auch in den bisher kaum erreichten Gebieten im 
Norden, zu gewährleisten. 
 
Ziel: Verbesserung der Sicherheit der Person und des Eigentum sowie des Zugangs 
zu Recht zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der armutsgefährdeten Bevölkerung. 
 
Resultate:Rechtssicherheit und entsprechende Rechtssprechung vorangebracht; 
Menschenrechtskultur in allen JLOS Institutionen verstärkt; Zugang zu Recht 
verbessert, insbesondere für arme und marginalisierte Bevölkerungsgruppen; 
Kriminalitätsrate reduziert und Sicherheit der Person und des Eigentums verbessert; 
Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung verstärkt. 
 
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Reformprozesses werden Maßnahmen als 
notwendig erachtet, die das Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung in allen 
am Sektor beteiligten Institutionen stärken, die Zivilgesellschaft, die lokale 
Verwaltung und der Privatsektor besser in den Prozess einbinden und die Nutzer 
des Systems unterstützen, als Resultat der öffentlichen Investitionen bessere 
Serviceleistungen einfordern zu können. 

2475-00/2006: Gerechtigkeit für alle – Prison Fellowship in Äthiopien 
Die NGO arbeitet an der Verbesserung der Lebensbedingungen von Gefangenen. 
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Aufklärung über Menschenrechte, inklusive 
Frauenrechte, verbesserte Verwaltungs- und Informationssysteme von 
Strafanstalten, die Einführung von Gesetzesreformen zur Verbesserung der 
Behandlung von Gefangenen und die Erhöhung der Effizienz und Führungskapazität 
von Gefängnissen und Vollzugsbehörden. PFE (Prison Fellowship Ethiopia) arbeitet 
mit Strafanstalten in den Regionen von Oromiya, Amhara, Tigray, SNNPR, 
Gambella, Afar, Benishangul, Somali und Harari. 
 
Die Finanzierung des laufenden Projekts erfolgt durch eine Gruppe von 
Geberländern (Österreich, DFID, Finnland, Irland, Niederlande, Schweden und 
Schweiz; die dänische Botschaft und CIDA sind ebenfalls dabei, sich diesem 
Konsortium anzuschließen). 
 
Zu den primären Zielen des Projekts zählt unter anderem: 
 
� die Sicherstellung, dass in der Strafjustiz tätige Personen die Möglichkeit haben, 

ihr Wissen über Menschenrechte und verantwortungsbewusste 
Regierungsführung zu vertiefen, damit sie ihre Funktion im Rahmen der 
äthiopischen Verfassung, der VN-Deklarationen und der globalen „Good 
Practice“ angemessen wahrnehmen können, 

� Verbesserung der Qualität von Gefängnisbetrieben, Sicherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit und Reduzierung von Menschenrechtsverletzungen im 
Allgemeinen und Verstößen gegen Gefangenenrechte im Speziellen, 
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� Förderung der einfühlsamen Behandlung von inhaftierten Personen im Hinblick 
auf ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft. 

 
In der technischen Verbesserung von Gefängnissen wird auf umweltverträgliche 
Technologien geachtet. 

2234-00/2005: Entwicklung von afghanischen Flüchtlingsgemeinschaften an 
der nordwestlichen Grenze von Pakistan (NWFP) 
Die erste Phase, ein Pilotprojekt, wurde von einem neuen Projektteam der FPHC 
(„Frontier Primary Health Care“), dem Team des Gemeinschaftsentwicklungs-
projekts (Community Development Project team, FPHC/CDP), umgesetzt. Die 
detaillierten Basisdaten, die im Rahmen des Pilotprojekts erhoben und ausgewertet 
wurden, wiesen auf einige zusätzliche Bereiche hin, die für zukünftige Interventionen 
entscheidend sind. Gleichzeitig zeigte die anfängliche, erfolgreich durchgeführte 
Mobilisierung von Frauen und Männern in den drei Lagern, dass die grundlegende 
Richtung des Projekts den Bedürfnissen der Zielgruppen gerecht wurde und mit 
einer Reihe konkreter Aktionen im Rahmen des mittelfristigen Projekts weiter 
verfolgt werden sollte. 
 
Das Projekt dient in erster Linie folgendem Zweck: 
Verbesserung des sozio-ökonomischen, körperlichen und geistigen Wohlergehens 
afghanischer Flüchtlinge, im Besonderen der Frauen und Mädchen, in den drei 
ausgewählten Lagern Baghicha, Gandaf und Kagan, einschließlich derer, die in 
Pakistan bleiben und jener, die nach Afghanistan zurückkehren. 
 
Die Projektziele sind: 
� Etablierung von nachhaltigen Gemeinschaften und Institutionen mit breiter und 

gleichberechtigter Beteiligung der Flüchtlinge in den drei ausgewählten Lagern 
und der Aufbau guter Beziehungen mit der lokalen Bevölkerung in den 
umliegenden Gemeinschaften. 

� Erhöhung der menschlichen Sicherheit im materiellen und nicht-materiellen 
Sinne und die Verbesserung von Möglichkeiten für alle Lagerbewohner, ihre 
Menschen- und Bürgerrechte in einer gesunden Umgebung auszuüben. 

� Wesentliche Verbesserung der sozio-ökonomischen Situation und körperlichen 
und geistigen Verfassung von Frauen und Mädchen in der afghanischen 
Flüchtlingsbevölkerung in den drei ausgewählten Lagern. 

� Erhöhung des Einkommens auf nachhaltiger und gerechter Basis für Familien 
und Gruppen innerhalb der afghanischen Flüchtlingsbevölkerung in den drei 
ausgewählten Lagern. 

2167-00/2006: Seminare zur Vermeidung und Management von Konflikten so-
wie zur Friedenssicherung in West Afrika (PASPA II, Weiterführung des Pro-
jektes PASPA I) 
Ziel des Projektes ist es, zur Vermeidung und Lösung von gewaltsamen Konflikten 
in der Region West Afrika beizutragen. Zu diesem Zweck soll eine strategische 
Partnerschaft namens PASPA (Parténariat Stratégique pour la Paix) aufgebaut 
werden, die einen Teil des regionalen Staatenbundes ECOWAS, die staatliche 
Stelle 'Bonne Gouvernance' in Burkina Faso und Netzwerke der Zivilgesellschaft 
umfasst. Bei diesen Akteuren besteht laut Erkundungsmission von Dr. Fahrenhorst 
der Wille zur Zusammenarbeit und das Bedürfnis nach Ausbildung. Einige Frauen-
NGOs sind ebenfalls vertreten. Ein thematischer Schwerpunkt in der Ausbildung ist 
die Rolle der Jugend und der Frauen in bewaffneten Konflikten, zu dem es auch 
einen eigenen Workshop gab. Das Projekt setzt demnach an den Punkten Aufbau 
von Institutionen, Ausbildung der Mitglieder von PASPA und Kampagnen zur 
Bewußtseinsbildung bei Konflikten an. Mit Standort Burkina Faso soll eine erfahrene 
internationale Durchführungsorganisation diese Aktivitäten mit PASPA umsetzen. 

Projektträger: 
Frontier Primary 
Health Care 
16.08.2005–15.08.2008
Betrag: € 489.542 

Projektträger: 
Austroprojekt 
01.01.2007–31.12.2008
Betrag: € 330.000 
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Projektträger: 
GPPAC 
01.04.2007–01.04.2009
Betrag: € 206.000 

2255-02/2007: Globale Partnerschaft für die Prävention bewaffneter Konflikte: 
Die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Vorbeugung bewaffneter Konflikte 
Die Globale Partnerschaft für die Prävention bewaffneter Konflikte (Global 
Partnership for Prevention of Armed Conflict, GPPAC) ist ein weltweites 
zivilgesellschaftlich organisiertes Netzwerk, das einen neuen internationalen 
Konsens und gemeinsames Vorgehen zur Friedenssicherung und Vermeidung von 
bewaffneten Konflikten etablieren will. Das längerfristige Ziel besteht darin, einen 
globalen Wechsel von der Reaktion hin zur Prävention von bewaffneten Konflikten 
zu erreichen. GPPAC wird von fünfzehn Regionen organisiert. 
 
Österreich hat in den letzten drei Jahren mehrere Aktivitäten finanziell unterstützt, 
und zwar: die Formulierung der globalen Aktions-Agenda (die 2005 im Rahmen der 
internationalen Konferenz der Vereinten Nationen präsentiert wurde), die 
Unterstützung der Globalen Partnerschaft im Hinblick auf Bewussteinsschärfung, 
Kommunikation, Steuerung und Koordination und die Unterstützung der zwei 
regionalen Konferenzen in Südafrika. 
 
Der neue Vorschlag hat zum Ziel, die Umsetzung der Aktions-Agenda zu 
unterstützen und den neuen GPPAC-Aktionsplan für 2006-2010 zu konsolidieren: 
ADA wird drei der fünf Programme in diesem Plan unterstützen: Aufbau von 
nationalen und regionalen Kapazitäten zur Prävention (Aufbau von Netzwerken in 
den Balkanländern und im Kaukasus), Mobilisierung von Aktivitäten innerhalb der 
Zivilgesellschaft, um frühzeitig gewaltsame Konflikte zu erkennen und zu vermeiden 
(Frühwarnung und rechtzeitige Reaktion), sowie Kommunikation, die zur 
Bewusstseinsschärfung gehört. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Rolle der 
Frauen und somit auch auf die Durchsetzung der SR-Resolution 1325 gelegt. 

Abgeschlossene Projekte 2001–2006 

2270-04/2005: Human Rights Protection and Conflict Resolution for Women 
Living in IDP-Camps in Kitgum/ Pader Districts, Uganda 
Zielgruppe des vorliegenden Projekts, das vom österreichischen Nord-Süd Institut in 
Zusammenarbeit mit der ugandischen NGO ACORD durchgeführt wird, sind Frauen 
und Verantwortliche in IDP-Lagern in den nordugandischen Bezirken Pader und 
Kitgum – Zielgruppe und Wirkungsgebiet entsprechen somit der Norduganda-
Strategie der ÖEZA. Ziel des Projekts ist die Wahrung der Menschenrechte und eine 
Erhöhung des Potenzials der Zielgruppen, Konflikte in der Gemeinschaft zu lösen. 
Die Aktivitäten sind in vier Komponenten unterteilt: in der ersten Komponente 
werden die Bewohner in 20 Lagern generell mit den Menschenrechten vertraut 
gemacht, Führungspersonen aus den Lagern und Verwaltungsbeamte werden 
zusätzlich in Konfliktlösung und Friedenssicherung unterrichtet. Begleitet werden 
diese Maßnahmen von Radiospots zu den angesprochenen Themen. Eine weitere 
Komponente widmet sich dem Aufbau von Kapazitäten in den Lagerstrukturen, 
wobei Verstöße gegen die Menschenrechte in einer Studie dargelegt und 
Menschenrechtskomitees in den Lagern gebildet werden sollen. In regelmäßigen 
Treffen sollen Konflikte und ihre Lösung von den Lagerbewohnern diskutiert werden. 
Die dritte Komponente soll sicherstellen, dass der Staat seine Verantwortung 
gegenüber seinen Bürgern einhält und den Zugang zum Rechtssystem 
gewährleistet. Die Beobachtung, Dokumentation und Berichterstattung über 
Menschenrechtsverletzungen an lokale Behörden und UHRC ist fixer Bestandteil 
dieser Projektkomponente. Die vierte Komponente zielt darauf ab, die Fähigkeiten 
zur Konfliktlösung der Gemeinschaften in den Lagern und der weiblichen 
Lagerbewohner im Besonderen zu steigern. Dies schließt die Betreuung von 
traumatisierten Frauen und die Vernetzung der in den Lagern tätigen NGOs und 
Behörden ein, wobei Aktivitäten zur Förderung der Einkommen von Frauen 
unterstützt werden sollen. 

Projektträger: 
ACORD 
Nord-Süd Institut Wien 
01.03.2005–08.02.2007
Betrag: € 173.052 
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Projektträger: 
SOS Children’s Villages 
Uganda 
01.12.2004–30.06.2007
Betrag: € 142.180 

2290-00/2004:Paralegal-Ausbildung und Beratungsprogramm (Paralegal 
Training and Advocacy Programme), Uganda 
Der seit 18 Jahren andauernde Konflikt in Norduganda hat die Bevölkerung in vielen 
Aspekten beeinträchtigt und soziale Strukturen und Werte aufgelöst. Die Menschen 
haben ihr Wissen über ihre bürgerlichen Werte, Rechte und Pflichten verloren, 
sowie ihren Sinn für soziale Verantwortung infolge der Zerschlagung der 
Gemeinschaft und der traditionellen Familien- und Haushaltstrukturen. Besonders 
Jugendkriminalität, häusliche Gewalt, Korruption und zwischenmenschliche Gewalt, 
z. B. Lynchjustiz, nehmen zu. Die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden der 
Erzdiözese von Gulu (Justice and Peace Commission of Gulu Archdiocese, JPC) 
versucht durch Fürsprache, Forschung und den Aufbau von Netzwerken sich für die 
Würde des Menschen, Friede und Versöhnung einzusetzen. Die grundlegende 
Strategie der JPC-Gulu liegt vor allem in der Resozialisierung von Menschen und 
Systemen in Gulu durch die Ausbildung von juristisch geschultem Fachpersonal 
(Paralegals). Mit diesem Paralegal-Ausbildungs- und Beratungsprogramm soll die 
Anzahl der Paralegals erhöht und der Erfolg ihrer Arbeit weiter verbessert werden. 
Die juristisch ausgebildeten Fachkräfte bieten erste Rechtshilfe und Rechtsberatung 
an. Ihre Beratung umfasst auch Fälle häuslicher Gewalt, Fragen der Bildung und der 
Reaktionen auf die Menschenrechtskrise im lokalen Kontext von Recht und Kultur, 
Ressourcenmobilisierung und Vermittlungsleistungen in Bezug auf Menschenrechte 
und Rechtsfragen. Die Vision des Paralegal-Programms ist die Förderung von 
gerechteren und friedlichen Haushalten und Gemeinschaften im Land der Acholi. 
Das primäre Ziel besteht darin, 6.000 Haushalte in Kitgum und Pader zu befähigen, 
auf Fälle von Menschenrechtsverletzungen innerhalb ihrer Gemeinschaften zu 
reagieren und die Bevölkerung für Themen der Gerechtigkeit, Friedenssicherung 
und gewaltlose Formen des Konfliktmanagements zu sensibilisieren. 

2293-00/2004: Förderungsprogramme des SOS-Sozialzentrums von Gulu 
Die Arbeit von SOS-Kinderdorf Uganda in Gulu begann im Bestreben, die 
Auswirkungen des achtzehnjährigen Konflikts in Norduganda zu lindern, der viele 
Kinder in verzweifelten Familiensituationen zurückgelassen hat. Seit 2002 haben 
sich die verschiedenen SOS-Programme in Gulu der besonderen Bedürfnisse 
verwaister und traumatisierter Kinder in schwierigen Lebenssituationen 
angenommen. Durch das vom Sozial- und Gesundheitszentrum und der 
Kindertagesstätte in Gulu geleitete Programm ist es SOS möglich, eine offene 
Umgebung zu schaffen, in der SOS-Mitarbeiter, Mitglieder der Gemeinschaft und 
andere Interessensvertreter hilflose, vom Krieg betroffene Kinder, minderjährige 
Mütter und andere Jugendgruppen treffen und ihnen helfen können. In vielen Fällen 
zeigen diese Kinder und Jugendlichen Verhaltensweisen, die besonderes 
Einfühlungsvermögen und psychologische Beratung erfordern, um ihnen Trost zu 
spenden und sie wieder in ihre Umgebung einzugliedern. 
 
Im vorgeschlagenen Projekt wird auf die Bedürfnisse sorgfältig ausgesuchter, 
schutzbedürftiger Zielgruppen eingegangen. Man beschäftigt sie mit Aktivitäten, die 
von ihnen selbst bestimmt werden. Das Programm wird auf Erfahrungswerten 
aufbauen, die SOS in der Arbeit mit Jugendlichen unter Mitwirkung von GTZ 
gemacht hat, wodurch eine Verbesserung der laufenden Unterstützung erzielt wird. 
Diese umfasst die Erhöhung der Anzahl der Kinder, die in der Tagesstätte betreut 
werden, HIV/Aids-Aufklärung, die freiwillige Beratung und Untersuchung von 
Jugendlichen und minderjährigen Müttern durch das SOS-Gesundheitszentrum, die 
Beratung traumatisierter Jugendlicher und minderjähriger Mütter, die Durchführung 
von Trainings für die Betreuung von verwaisten und schutzbedürftigen Kindern 
sowie Freizeit- und Sportaktivitäten. 

Projektträger: 
Justice and Peace 
Commission Gulu 
Horizont 3000 
01.10.2004–30.06.2007
Betrag: € 91.052 
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Projektträger: 
UNHCR 
01.10.2005–31.12.2005
Betrag: € 300.000 

2289-00/2004: Reintegration vom Krieg betroffener Kinder und Jugendlicher 
Die Arbeit von SOS-Kinderdorf Uganda in Gulu begann im Bestreben, die 
Auswirkungen des achtzehnjährigen Konflikts in Norduganda zu lindern, der viele 
Kinder in verzweifelten Familiensituationen zurückgelassen hat. Seit 2002 hat sich 
das SOS-Programm in Gulu der besonderen Bedürfnisse verwaister und 
traumatisierter Kinder in schwierigen Lebenssituationen angenommen. Viele dieser 
Kinder sind auch von anderen, mit dem Konflikt im Norden in Zusammenhang 
stehenden Faktoren betroffen. Dazu zählen sexueller Missbrauch, ungewollte 
Schwangerschaften, Zwangsheirat, Kinderarbeit, sexuell übertragbare Krankheiten 
wie HIV/AIDS, Vielen fehlt jegliche Möglichkeit ihrer Situation Herr zu werden. 
Besonders den unter 18-jährigen Mädchen, die dem rücksichtslosen Verhalten der 
Soldaten der Lord’s Resistance Army ausgeliefert waren, stehen nach ihrer 
Rückkehr aus der Gefangenschaft nur wenige Möglichkeiten offen. Das Stigma und 
die Diskriminierung, dem viele der ehemals entführten Kinder oder ihre Babys nach 
der Rückkehr in ihre Gemeinschaften ausgesetzt sind, stellen auch ein großes 
Problem in der Reintegration dar. 
 
Dieses Projekt bietet psychosoziale Betreuung sowie Freizeitaktivitäten und 
berufliche Schulungen für die betroffenen Jugendlichen an, um ihnen die Rückkehr 
in ihre Gemeinschaften und Familien zu erleichtern. Die Schulungen konzentrieren 
sich auf Ackerbau und Viehzucht mit dem Ziel, den Jugendlichen Kenntnisse 
beizubringen, die es ihnen erlauben, sich mit Nahrung und Einkommen zu 
versorgen. Darüber hinaus werden sich die Jugendlichen, die noch nie die 
Möglichkeit hatten, in einer 'normalen' landwirtschaftlichen Umgebung 
aufzuwachsen sondern nur das Leben im Busch oder in den IDP-Lagern kennen, 
mit diesen neu erlernten Fähigkeiten selbst versorgen können. Sie werden dadurch 
auch eher wieder in den Familienkreis aufgenommen und können mit Ende des 
Krieges als eigenverantwortliche Mitglieder in ihre Dörfer zurückzukehren. 
 
Zusätzlich werden Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagnen durchgeführt, um 
die örtlichen Behörden auszubilden und um Unterstützung zu bitten. Um es den 
Menschen zu erleichtern, lokale Probleme selbst zu lösen, werden Freiwilligen in der 
Gemeinschaft und Verantwortlichen die nötigen Kenntnisse beigebracht. 

1831-00/2006: Beitrag zu Justice Law and Order Sector Strategic Investment 
Plan II (Budgethilfe) 
Siehe Projektbeschreibung oben in den laufenden Projekten 1831-00/2006. 
 
 
 
 

2371-00/2005: Medizinische Hilfe und internationaler Schutz für Flüchtlinge 
und intern vertriebenene Personen in Norduganda 
Das oberste Ziel von UNHCR in Uganda ist es, den Schutz aller Flüchtlinge zu 
gewährleisten und Mindeststandards für humanitäre Hilfe in den Bereichen 
Ernährung, Obdach, medizinische Versorgung, Wasser, Sanitäreinrichtungen und 
soziale Dienste zu erreichen bzw. aufrecht zu erhalten sowie Gemeinschaften, die 
Flüchtlinge aufnehmen, und IDP-Gemeinschaften wenn nötig zu unterstützen. 
 
Die sudanesischen Flüchtlinge in Norduganda bedürfen besonders in den Bereichen 
medizinische Versorgung und internationaler Schutz breiter Unterstützung. Um 
diese Bedürfnisse befriedigen zu können, konzentriert sich das vorgeschlagene 
Projekt auf die Bereitstellung von medizinischer Versorgung und internationalem 
Schutz für die Flüchtlinge und intern vertriebenen Personen, die in den Siedlungen 
der Distrikte von Moyo, Adjumani, Arua und Yumbe leben, sowie die mit den 
Flüchtlingen lebende Bevölkerung. 
 

Projektträger: 
SOS Children’s Villages
Uganda 
01.12.2004–31.12.2006
Betrag: € 154.014 

Projektträger: 
Ministry of Finance 
Uganda 
01.07.2006–30.06.2007
Betrag: € 500.000 
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Gezielte medizinische Versorgung – Projektaktivitäten in diesem Zusammenhang 
sind unter anderem: 
 
a) Durchführung von Ernährungsstudien und Überwachung der 

Nahrungsmittelrationen; 
b) Durchführung von Beratungskampagnen für Familien mit unterernährten Kindern, 

inklusive therapeutische Ernährungsprogramme; 
c) Belieferung von Gesundheitszentren mit Medizin, kühlbedürftigen Gütern und 

Laborprodukten, Schutzbekleidung und anderen medizinischen 
Verbrauchsmaterialien; 

d) Betrieb von 27 Zentren für medizinische Grundversorgung in 
Flüchtlingssiedlungen in Arua, Yumbe, Adjumani und Moyo; 

e) Instandhaltung und Wiederaufbau von Gesundheitszentren; 
f)  Ausbildung von medizinischem Personal und Mitarbeitern des lokalen 

Gesundheitsbereichs; 
g) Überweisung von komplizierten medizinischen Fällen an Bezirkskrankenhäuser; 
h) Durchführung von HIV/AIDS-Aufklärungskampagnen und HIV-Untersuchungen 

und Beratungen, besonders für weibliche Flüchtlinge; 
i)  Programme für reproduktive Gesundheit. 
 
Konkrete Projektaktivitäten im Bereich Schutz/Überwachung sind: 
 
1. Durchführung von kapazitätsbildenden Maßnahmen für Regierungsbeamte; 
2. Organisation und Förderung von Gemeindezusammenkünften zur Sicherstellung 

des kontinuierlichen harmonischen Zusammenlebens von Flüchtlingen und 
Einwohnern (inklusive IDP's) in den Siedlungen. 

2371-01/2006: Hilfs- und Schutzprogramme in Uganda 
Uganda befindet sich in einer der weltweit schlimmsten Krisen der internen 
Vertreibung. In den Distrikten Gulu, Kitgum und Pader leben 80 % der Bevölkerung 
in überfüllten Lagern. Die Lager sind ständigen Überfällen der Lord's Resistance 
Army (LRA) ausgesetzt, im Zuge derer Berichten zufolge Zivilpersonen getötet, 
gefoltert, vergewaltigt oder verschleppt werden. Aus Angst vor nächtlichen 
Übergriffen verlassen geschätzte 30.000 vertriebene Kinder jede Nacht das Lager 
bei Dämmerung, um in der nächst gelegenen Stadt im Freien zu übernachten. Die 
Wasser- und Sanitäranlagen der Lager sind äußerst dürftig, und ansteckende 
Krankheiten, darunter auch HIV/AIDS, verbreiten sich schnell. Der Großteil der IDPs 
sind mittellos und haben nur begrenzte Möglichkeiten, um Felder in der Nähe ihrer 
Lager zu bewirtschaften. Sich auf der Suche nach Feuerholz, Nahrung oder Wasser 
auch nur zwei Meilen vom Lager zu entfernen, ist aufgrund der Gefahr, von der LRA 
überfallen oder von der ugandischen Armee (UPDF) und örtlichen 
Verteidigungseinheiten (Local Defence Units, LDU) für einen Rebellen gehalten zu 
werden, extrem riskant. Es gibt auch Berichte von Misshandlungen innerhalb der 
Lager durch UPDF-Soldaten und Mitglieder der LDU. 
 
Ziel des Projekts ist es, Zivilpersonen in den Distrikten von Gulu, Kitgum und Pader 
zu beschützen und ihnen zu helfen. Neben dem primären Ziel, die Konfliktparteien 
dazu zu bringen, die grundlegenden Bestimmungen des humanitären Völkerrechts 
und der Menschenrechte zu respektieren, bietet das ICRC (Internationales Komitee 
vom Roten Kreuz) auch materielle Unterstützung für Menschen an, die von den 
Konflikten im Norden und Osten betroffen sind. Ihre Lebensbedingungen werden 
durch den Zugang zu ausreichender Nahrung, Wasser und santiären Einrichtungen 
und grundlegender medizinischer Versorgung verbessert. 

Projektträger: 
IKRK/Genf 
01.01.2006–31.12.2006
Betrag: € 300.000 
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Projektträger: 
Prison Fellowship 
Ethiopia 
01.01.2005–31.12.2005
Betrag: € 30.000 

Projektträger: 
ETC Graz 
Ministry of Justice Addis 
Abeba 
01.02.2006–1.05.2006 
Betrag: € 36.120 

Projektträger: 
GPPAC 
01.01.2004–30.09.2005
und 
01.09.2005–31.12.2006
Beträge: 
€ 180.000 
€ 152.500 

2014-05/2005: Menschenrechte und effiziente Verwaltung, Äthiopien 
Das primäre Ziel dieses Projekts ist die Unterstützung der Justizverwaltung, um 
sicherzustellen, dass ein Mindeststandard an Menschenrechten in äthiopischen 
Gefängnissen auch wirklich gewahrt wird. 
 
Prison Fellowship Ethiopia ist eine Nichtregierungsorganisation, die eng mit den 
bundesstaatlichen und regionalen Staatsgefängnisverwaltungen und Justizberei-
chen zusammenarbeitet und verschiedene Kapazitätsaufbauprogramme betreibt. 
Eines der wichtigsten Ziele hierbei ist die Verbesserung der Frauenrechte, die 
Achtung vor der Gleichberechtigung der Geschlechter und mehr Gerechtigkeit für 
weibliche Gefangene. 
 
Das Projekt wird die Regionen von Amhara, Tigray, Oromia, SNNP, Gambela, Afar, 
Somali, Harari und Benshangul umfassen und von einem Spenderkonsortium 
unterstützt (Österreich, DFID, Finnland, Irland, Niederlande, Schweden und 
Schweiz). 

2014-01/2006: Menschenrechtsbildung für RichterInnen und 
StaatsanwältInnen in Äthiopien 
Ein Kernproblembereich des äthiopischen Rechtswesens ist der Mangel an 
qualifiziertem Personal. Auf Anfrage des äthiopischen Justizministeriums führt daher 
das Europäische Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und 
Demokratie (ETC) gemeinsam mit der äthiopischen NGO Action Professionals' 
Association for the People (APAP) Menschenrechtsbildungsprogramme für die 
Zielgruppe RichterInnen und StaatsanwältInnen aus den ländlichen Regionen vor 
allem des Ostens und Westens Äthiopiens durch. 
 
Das gegenständliche Vorhaben stellt dabei ein Pilotprojekt dar. In einem fünftägigen 
Trainingsprogramm in Addis Abeba werden 60 RichterInnen und StaatsanwältInnen 
in den internationalen und regional-afrikanischen Menschenrechtsschutz sowie die 
konkrete Umsetzung auf lokal-äthiopischer Ebene eingeführt. Dadurch soll bei der 
Zielgruppe eine Sensibilisierung in den Bereichen Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit sowie in der Querschnittsmaterie Gender erfolgen. 
 
Eine Arbeitsgrundlage des Menschenrechtsworkshops wird das vom ETC im Jahr 
2003 unter der österreichischen Präsidentschaft des Netzwerkes für Menschliche 
Sicherheit (HSN) für das BMaA erstellte Handbuch zur Menschenrechtsbildung 
'Understanding Human Rights' sein. 

2255-00/2004 und 2255-01/2005: Global Partnership for the Prevention of 
Armed Conflict (GPPAC): The role of civil society in the prevention of armed 
conflict 
Als Antwort auf einen Bericht von VN-GS Kofi Annan über die Prävention in 
bewaffneten Konflikten von  Juni 2001 wurde das Forum 'Global Partnership on the 
Prevention of Armed Conflict' unter der Federführung von ECCP gegründet. Dieses 
hat ein dreijähriges Programm unter dem Titel 'The Role of Civil Society in the 
Prevention of Armed Conflict' entwickelt.Oberstes Ziel des Projektes ist es, die 
Bedeutung von Zivilgesellschaft und NGOs in der Konfliktprävention und Friedens-
sicherung zu untersuchen und zu stärken. Weiters soll die Interaktion zwischen 
regionalen Organisationen der zivilen Gesellschaft, Regierungen und der VN 
verbessert und gefördert werden. Die Vernetzung zwischen Akteuren im Bereich der 
Friedenssicherung auf regionaler und internationaler Ebene ist ein weiteres 
Projektziel.Das Programm sieht eine Serie parallel verlaufender regionaler und 
nationaler Konsultationen vor, die sich von der Basis bis zur Regierungsebene 
erstrecken und in 15 Regionen der Welt stattfinden sollen. Vorbereitungsworkshops 
und Konferenzen zur Mobilisierung und Strategiefindung sollen 2005 zur globalen 
Konferenz über die Rolle der zivilen Gesellschaft in der Prävention bewaffneter 
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Projektträger: 
Austroprojekt 
01.07.2004–30.06.2006
Betrag: € 330.000 

Konflikte führen. Deren Ziel ist die Verabschiedung eines konkreten 
Aktionsplans.Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Rolle der Frauen und 
somit auch auf die Durchsetzung der SR-Res. 1325 (2000) gelegt. 

2167-00/2004: PASPA Partenariat stratégique pour la Paix 
Siehe oben PASPA II unter laufende Projekte  
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Annex 2 
Liste der verwendeten Abkürzungen und Begriffe 
ADA Austrian Development Agency  
BKA  Bundeskanzleramt  
BMeiA Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 
BMI Bundesministerium für Inneres  
BMJ Bundesministerium für Justiz 
BMLV Bundesministerium für Landesverteidigung 
CivCom Ausschuss für zivile Aspekte des Krisenmanagements 
CSW Commission on the Status of Women (VN-Frauenstatuskommission)  
DDR Disarmament, Demobilisation and Reintegration  
EAPC Euro-Atlantic Partnership Council 
ESVP Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
EU Europäische Union 
EU-LAC EU-Lateinamerika-Karibik  
EUPOL European Union Police Mission  
EUSR European Union Special Representative (EU-Sonderbeauftragte/r)  
BMin Bundesministerin  
GPPAC Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict 
IDP Internally Displaced Person (Binnenvertriebene)  
IICP Institute for Integrative Conflict Transformation and Peace Building 
IOM Internationale Organisation für Migration 
NATO North Atlantic Treaty Organisation 
OEZA Österreichische Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit 
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
PASPA Parténariat Stratégique pour la Paix en Afrique  
PBC Peacebuilding Commission (VN-Kommission zur Friedenskonsolidierung)  
PfP  Partnership for Peace  
PMG Political-Military Group  
PSK Political and Security Committee 
SR-Res.1325 
(2000)/  
SR-Resolution 1325 
(2000) 

Resolution 1325 des VN-Sicherheitsrats zu Frauen, Frieden und Sicher-
heit vom 31. Oktober 2000 

SRSG SonderrepräsentantIn des Generalsekretärs der Vereinten Nationen  
SSR Security Sector Reform 
StS Staatssekretär 
UN-DPKO United Nations Department of Peacekeeping Operations (Abteilung für 

Friedenssicherungseinsätze in den Vereinten Nationen) 
UNFPA United Nations Population Fund (Bevölkerungsfonds der Vereinten Nati-

onen) 
UNHCR United Nations Refugee Agency (Flüchtlingshochkommissariat der Ver-

einten Nationen)  
UNIFEM United Nations Development Fund for Women (VN-Entwicklungsfonds für 

Frauen) 
VN, UN  Vereinte Nationen  
VN-GS Generalsekretär der Vereinten Nationen  
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Annex 3 
VN-Sicherheitsratsratsresolution 1325 (2000) 
vom 31. Oktober 2000355 
 
 
Der Sicherheitsrat, 
 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 1261 (1999) vom 25. August 1999, 1265 
(1999) vom 17. September 1999, 1296 (2000) vom 19. April 2000 und 1314 (2000) 
vom 11. August 2000 sowie auf die einschlägigen Erklärungen seines Präsidenten, 
sowie unter Hinweis auf die Presseerklärung seines Präsidenten vom 8. März 2000 
anlässlich des Tages der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Welt-
frieden (Internationaler Tag der Frau)356, 

sowie unter Hinweis auf die Verpflichtungen aus der Erklärung357 und der Akti-
onsplattform von Beijing358 sowie aus dem Ergebnisdokument der dreiundzwanzigs-
ten Sondertagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen "Frauen 2000: 
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert"359, insbesondere 
betreffend Frauen und bewaffnete Konflikte, 

eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und der 
Hauptverantwortung des Sicherheitsrats nach der Charta für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit, 

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass Zivilpersonen, insbesondere 
Frauen und Kinder, die weitaus größte Mehrheit der von bewaffneten Konflikten 
betroffenen Personen stellen, namentlich auch als Flüchtlinge und Binnenvertriebe-
ne, und dass sie in zunehmendem Maße von Kombattanten und bewaffneten Ele-
menten gezielt angegriffen werden, sowie in der Erkenntnis, dass dies Folgen für 
einen dauerhaften Frieden und eine dauerhafte Aussöhnung nach sich zieht, 

erneut erklärend, welche wichtige Rolle Frauen bei der Verhütung und Beilegung 
von Konflikten und bei der Friedenskonsolidierung zukommt, und betonend, wie 
wichtig es ist, dass sie an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von 
Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vollem Umfang teilhaben und dass 
ihre Mitwirkung an den Entscheidungen im Hinblick auf die Verhütung und Beile-
gung von Konflikten ausgebaut werden muss, 

sowie erneut erklärend, dass die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts 
und der Menschenrechtsinstrumente, die die Rechte von Frauen und Mädchen wäh-
rend und nach Konflikten schützen, vollinhaltlich verwirklicht werden müssen, 

betonend, dass alle Parteien sicherstellen müssen, dass Minenräumprogramme 
und Aufklärungsprogramme über die Minengefahr den besonderen Bedürfnissen 
von Frauen und Mädchen Rechnung tragen, 

in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit, in alle Bereiche von Friedenssi-
cherungseinsätzen eine Geschlechterperspektive zu integrieren, und in diesem Zu-
sammenhang Kenntnis nehmend von der Windhuk-Erklärung und dem Aktionsplan 
von Namibia zur Integration einer Geschlechterperspektive in mehrdimensionale 
Friedensunterstützungsmissionen360, 

                                                      
355 In der Übersetzung des deutschen Übersetzungsdienstes der Vereinten Nationen. 
356 355 SC/6816. 
357 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.–15. September 1995 
(auszugsweise Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, 
Resolution 1, Anlage I. 
358 Ebd., Anlage II. 
359 Siehe Resolution S-23/3 der Generalversammlung, Anlage. 
360 S/2000/693, Anlagen I und II. 
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sowie in Anerkennung der Bedeutung der in der Presseerklärung seines Präsi-
denten vom 8. März 2000 abgegebenen Empfehlung, das gesamte Friedenssiche-
rungspersonal im Hinblick auf den Schutz, die besonderen Bedürfnisse und die 
Menschenrechte von Frauen und Kindern in Konfliktsituationen speziell auszubilden, 

ferner anerkennend, dass ein Verständnis der Auswirkungen bewaffneter Konflik-
te auf Frauen und Mädchen, wirksame institutionelle Vorkehrungen zur Gewährleis-
tung ihres Schutzes und ihre volle Mitwirkung am Friedensprozess in erheblichem 
Maße zur Wahrung und Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit beitragen können, 

in Anbetracht der Notwendigkeit, das Datenmaterial zu den Auswirkungen be-
waffneter Konflikte auf Frauen und Mädchen zu konsolidieren, 

1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass Frauen in 
den nationalen, regionalen und internationalen Institutionen und Mechanismen zur 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf allen Entscheidungsebe-
nen stärker vertreten sind; 

2. legt dem Generalsekretär nahe, seinen strategischen Aktionsplan für die Ver-
besserung der Situation der Frauen im Sekretariat (1995-2000) umzusetzen, in dem 
eine stärkere Mitwirkung von Frauen in Entscheidungsfunktionen bei Konfliktbeile-
gungs- und Friedensprozessen gefordert wird361; 

3. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, mehr Frauen zu Sonderbeauf-
tragten und Sonderbotschafterinnen zu ernennen, die in seinem Namen Gute Diens-
te leisten, und fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, dem Gene-
ralsekretär Kandidatinnen zur Aufnahme in eine regelmäßig aktualisierte zentrale 
Liste vorzuschlagen; 

4. fordert den Generalsekretär außerdem nachdrücklich auf, die Ausweitung der 
Rolle und des Beitrags von Frauen bei den Feldmissionen der Vereinten Nationen 
anzustreben, insbesondere bei den Militärbeobachtern, der Zivilpolizei, bei Men-
schenrechts- und humanitärem Personal; 

5. bekundet seine Bereitschaft, in die Friedenssicherungseinsätze eine Ge-
schlechterperspektive zu integrieren, und fordert den Generalsekretär nachdrücklich 
auf, sicherzustellen, dass bei Bedarf auch für Geschlechterfragen zuständige Ele-
mente in Feldmissionen aufgenommen werden; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten Leitlinien für die Aus- und 
Fortbildung sowie Material über den Schutz, die Rechte und die besonderen Be-
dürfnisse von Frauen sowie über die Wichtigkeit der Beteiligung von Frauen an allen 
Friedenssicherungs- und Friedenskonsolidierungsmaßnahmen zur Verfügung zu 
stellen, bittet die Mitgliedstaaten, diese Elemente sowie Aufklärungsmaßnahmen 
über HIV/Aids in ihre einzelstaatlichen Ausbildungsprogramme zur Vorbereitung von 
Militärpersonal und Zivilpolizisten auf ihren Einsatz aufzunehmen, und ersucht den 
Generalsekretär ferner, sicherzustellen, dass das Zivilpersonal bei Friedenssiche-
rungseinsätzen eine ähnliche Ausbildung erhält; 

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre freiwillige finanzielle, techni-
sche und logistische Unterstützung von Trainingsmaßnahmen zur Sensibilisierung in 
Geschlechterfragen zu verstärken, namentlich Maßnahmen der einschlägigen 
Fonds und Programme, unter anderem des Entwicklungsfonds der Vereinten Natio-
nen für die Frau, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, des Amtes des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und anderer zuständiger Orga-
ne; 

8. fordert alle beteiligten Akteure auf, bei der Aushandlung und Umsetzung von 
Friedensübereinkünften eine Geschlechterperspektive zu berücksichtigen, die unter 
anderem auf Folgendes abstellt: 

                                                      
361 Siehe A/49/587 und Corr.1. 
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a) die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen während der Rückfüh-
rung und Neuansiedlung sowie bei der Normalisierung, der Wiedereingliederung 
und dem Wiederaufbau nach Konflikten; 

b) Maßnahmen zur Unterstützung lokaler Friedensinitiativen von Frauen und au-
tochthoner Konfliktbeilegungsprozesse sowie zur Beteiligung von Frauen an allen 
Mechanismen zur Umsetzung der Friedensübereinkünfte; 

c) Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes und der Achtung der Men-
schenrechte von Frauen und Mädchen, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Verfassung, dem Wahlsystem, der Polizei und der rechtsprechenden Gewalt; 

9. fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte auf, das auf die Rechte und den 
Schutz von Frauen und Mädchen, insbesondere als Zivilpersonen, anwendbare 
Völkerrecht vollinhaltlich zu achten, insbesondere die auf sie anwendbaren Ver-
pflichtungen aus den Genfer Abkommen von 1949362 und den dazugehörigen Zu-
satzprotokollen von 1977363, dem Abkommen vom 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge364 und dem dazugehörigen Protokoll von 1967365, dem Übereinkommen 
von 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau366 und dem da-
zugehörigen Fakultativprotokoll vom 6. Oktober 1999367 sowie dem Übereinkommen 
von 1989 über die Rechte des Kindes368 und den beiden dazugehörigen Fakultativ-
protokollen vom 25. Mai 2000369, und die einschlägigen Bestimmungen des Römi-
schen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs370 zu berücksichtigen; 

10. fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte außerdem auf, spezielle Maßnah-
men zum Schutz von Frauen und Mädchen vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu 
ergreifen, insbesondere vor Vergewaltigung und anderen Formen des sexuellen 
Missbrauchs und allen anderen Formen der Gewalt in Situationen bewaffneter Kon-
flikte; 

11. hebt hervor, dass alle Staaten dafür verantwortlich sind, der Straflosigkeit ein 
Ende zu setzen und die Verantwortlichen für Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, namentlich auch im Zusammenhang mit se-
xueller und sonstiger Gewalt gegen Frauen und Mädchen, strafrechtlich zu verfol-
gen, und betont in diesem Zusammenhang, dass diese Verbrechen soweit möglich 
von Amnestieregelungen ausgenommen werden müssen; 

12. fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte auf, den zivilen und humanitären 
Charakter von Flüchtlingslagern und -siedlungen zu achten und namentlich auch bei 
ihrer Errichtung die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen zu berück-
sichtigen, und verweist auf seine Resolutionen 1208 (1998) vom 19. November 
1998 und 1296 (2000) vom 19. April 2000; 

13. legt allen an der Abrüstungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungs-
planung Beteiligten nahe, die unterschiedlichen Bedürfnisse weiblicher und männli-
cher Exkombattanten sowie die Bedürfnisse der von ihnen abhängigen Personen zu 
berücksichtigen; 

14. bekräftigt seine Bereitschaft, bei allen Maßnahmen, die nach Artikel 41 der 
Charta der Vereinten Nationen ergriffen werden, zu erwägen, welche Auswirkungen 
sie auf die Zivilbevölkerung haben können, und dabei die besonderen Bedürfnisse 
von Frauen und Mädchen zu berücksichtigen, damit angemessene humanitäre Aus-
nahmeregelungen geprüft werden können; 

                                                      
362 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
363 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
364 Ebd., Vol. 189, Nr. 2545. 
365 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
366 Resolution 34/180 der Generalversammlung, Anlage. 
367 Resolution 54/4 der Generalversammlung, Anlage. 
368 Resolution 44/25 der Generalversammlung, Anlage. 
369 Resolution 54/263 der Generalversammlung, Anlagen I und II. 
370 A/CONF.183/9. 
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15. bekundet seine Bereitschaft, dafür zu sorgen, dass bei Missionen des Si-
cherheitsrats die Geschlechterperspektive sowie die Rechte von Frauen berücksich-
tigt werden, namentlich auch durch Konsultationen mit Frauengruppen auf lokaler 
wie internationaler Ebene; 

16. bittet den Generalsekretär, die Durchführung einer Studie über die Auswir-
kungen bewaffneter Konflikte auf Frauen und Mädchen, die Rolle der Frauen bei der 
Friedenskonsolidierung und die Geschlechterdimensionen von Friedensprozessen 
und der Konfliktbeilegung zu veranlassen, und bittet ihn ferner, dem Sicherheitsrat 
einen Bericht über die Ergebnisse dieser Studie vorzulegen und diesen auch allen 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zugänglich zu machen; 

17. ersucht den Generalsekretär, in seine Berichterstattung an den Sicherheitsrat 
gegebenenfalls auch Informationen über Fortschritte bei der Integration einer Ge-
schlechterperspektive in alle Friedenssicherungsmissionen sowie über alle anderen 
Frauen und Mädchen betreffenden Gesichtspunkte aufzunehmen; 

18. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 
 
Auf der 4213. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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